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  GZ. RV/0713-I/06 
 

Berufungsentscheidung 

Der unabhängige Finanzsenat hat über die Berufung des E, Adr, gegen den Bescheid des 

Finanzamtes Innsbruck vom 13. Februar 2006 betreffend Grunderwerbsteuer (Tausch mit 

Agrargemeinschaft) entschieden: 

Die Berufung wird als unbegründet abgewiesen. 

Der angefochtene Bescheid bleibt unverändert. 

Entscheidungsgründe 

In dem am 18. Jänner 2006 errichteten "Übereignungs- und Ring-Tauschvertrag", 

abgeschlossen zwischen den EhegattenB, E (= Berufungswerber, Bw), der Agrargemeinschaft 

und der Gemeinde, wurden zunächst die Eigentumsverhältnisse an Liegenschaften in der GB-X 

wie folgt dargestellt: 

a) EhegattenB: je 1/2 an Gst 366 in EZ 52 mit 61 m² (lt. Vermessungsurkunde: Benützungsart 

"Baufläche Gebäude"); 

b) Bw: 1/1 an Gst 2658 (Baufläche begrünt) mit 49 m² und an Gst 367 (Baufläche Gebäude 

und befestigt) mit 737 m², beide in EZ 453; 

c) Agrargemeinschaft:  

1/1 an Gst 2650 (Baufläche begrünt) mit 2087 m² und an Gst 2657 (Baufläche befestigt) mit 

60 m², beide in EZ 246; 

d) Gemeinde: 1/1 an Gst 2656 (öffentl. Gut: Weg) in EZ 209 mit 298 m². 

Laut Vermessungsurkunde werden mehrere Trennstücke (Tst) abgetrennt und vereinigt wie 

folgt (Punkt III.): 
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a) Tst 1, 15 m² aus Gst 2657, vereinigt mit Gst 367; 

b) Tst 2, 51 m² aus Gst 2650, vereinigt mit Gst 2656; 

c) Tst 4, 80 m² aus Gst 2656, vereinigt mit Gst 367; 

d) Tst 3, 6 m² aus Gst 2650, vereinigt mit Gst 367; 

e) Tst 6, 10 m² aus Gst 2658, vereinigt mit Gst 2656; 

f) Tst 5, 39 m² aus Gst 2658, vereinigt mit Gst 367; 

g) Tst 7 = Gst 366, 61 m², vereinigt mit Gst 2650. 

Zur Verwirklichung des Ringtausches haben zunächst die EhegattenB dem Bw das Gst 366 

geschenkt (Pkt. IV); anschließend haben im Tauschwege übereignet: 

a) der Bw das Gst 366, 61 m², an die Agrargemeinschaft, zur Vereinigung mit Gst 2650; 

b) die Agrargemeinschaft das Tst 2, 51 m², und Tst 3, 6 m², aus Gst 2650 sowie das Tst 1, 

15 m², aus Gst 2657, an den Bw zwecks Vereinigung der Tst 1 und 3 mit Gst 367, das Tst 2 

zum weiteren Tausch mit der Gemeinde. 

Festgehalten wird im Anschluss unter Punkt V.: 

"Die von der Agrargemeinschaft geleistete Fläche beträgt insgesamt 72 m². Für die 

Mehrfläche von 11 m² gegenüber der Flächenleistung des E wurde eine Aufpreiszahlung von 

€ 58,14 pro m², insgesamt somit € 639,54, vereinbart. Die Aufpreiszahlung ist mit allseitiger 

Vertragsunterfertigung zur Zahlung … fällig." 

Unter Punkt VI. übereignen im Tauschwege: 

a) der Bw die Tst 2, 51 m², und Tst 6, 10 m², dieses aus Gst 2658 an die Gemeinde, zur 

Vereinigung mit Gst 2656; 

b) die Gemeinde das Tst 4, 80 m², aus Gst 2656 an den Bw, zur Vereinigung mit Gst 367. 

Anschließend ist festgehalten: 

"Das öffentliche Gut der Gemeinde leistet somit 80 m², die von E geleisteten Flächen 

betragen insgesamt 61 m². Für die Mehrfläche von 19 m² … wurde eine Aufpreiszahlung von 

€ 58,14 pro m², insgesamt sohin € 1.104,66, vereinbart. Die Aufpreiszahlung ist mit allseitiger 

Vertragsunterfertigung zur Zahlung an die Gemeinde fällig." 

Unter Punkt IX. wurde ua. vereinbart: 

"Die Vertragspartner bestätigen die vollständige Gleichwertigkeit von Leistung und 

Gegenleistung dieses Tausches". 

Das Finanzamt hat daraufhin dem Bw betr. den Tausch mit der Agrargemeinschaft mit 

Bescheid vom 13. Feber 2006, StrNr, ausgehend von der Tauschleistung von € 4.186,08 (= 

Hingabe 61 m² à € 58,14 + Aufzahlung € 639,54) die 3,5%ige Grunderwerbsteuer im Betrag 

von € 146,51 vorgeschrieben. 
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In der dagegen erhobenen Berufung wurde im Wesentlichen eingewendet, bei den insgesamt 

betroffenen Grundflächen von 72 m² handle es sich großteils um sehr steiles und teilweise 

felsiges Gelände am Hang. Der ortsübliche Wert betrage nur ca. € 5 pro m². Lediglich die von 

der Agrargemeinschaft zu erwerbenden 11 m² könnten mit € 58,14 bewertet werden, da 

diese Fläche nach dem Tausch an das bestehende Grundstück des Bw anschließe. Die 

restlichen 61 m² seien jedoch wertlose Tauschfläche (Freiland oder Weg oder steiles 

Gelände). Insgesamt ergebe sich daher eine Steuerbemessungsgrundlage von nur € 944,54. 

Die abweisende Berufungsvorentscheidung vom 29. März 2006 wurde damit begründet, dass 

nach Vertragspunkt IX. ein gleichwertiger Tausch beurkundet worden sei. Die getauschten 

Liegenschaften seien daher je mit dem Wert von € 58,14 anzusetzen.  

Mit Antrag vom 19. April 2006 wurde die Vorlage der Berufung zur Entscheidung durch die 

Abgabenbehörde II. Instanz begehrt und ausgeführt, natürlich sei im Vertrag ein 

gleichwertiger Tausch beurkundet worden. Tatsächlich handle es sich jedoch um zwei 

separate Tauschgeschäfte auf zwei separaten Liegenschaften (steiles Freiland nördlich des 

Weges und ebene Baufläche südlich des Weges), welche getrennt zu betrachten seien. Die 

Grundflächen nördlich des Gemeindeweges (61 m² aus Gst 2650 und 366) würden sich im 

steilen Freiland befinden und seien direkt gleichwertig gegeneinander getauscht worden. 

Bezüglich dieser Flächen sei im Vertrag kein Wert angegeben; diese hätten einen ortsüblichen 

Wert von € 5 pro m². Die Grundflächen südlich des Gemeindeweges (11 m² aus Gst 2657 und 

19 m² aus Gst 2656) befänden sich im ebenen Bauland und seien ebenfalls direkt 

gegeneinander getauscht worden. Genau für diese Flächen treffe die Wertigkeit von € 58,14 

laut Vertrag zu. Der Notar habe es "natürlich" verabsäumt, diese Flächen zweier separater 

Tauschverträge korrekt zu bewerten. 

Durch Einsichtnahme insbesondere in den der Vermessungsurkunde beigeschlossenen 

"Teilungsplan" ist ersichtlich, dass als Ergebnis des Ring-Tausches die Liegenschaft Gst 367 

des Bw durch Hinzuerwerb der Tst 1 und 3 (von der Agrargemeinschaft; das zudem 

erworbene Tst 2 wurde an die Gemeinde weiter getauscht) und 4 (von der Gemeinde) in Form 

einer vollständigen Grenzbegradigung arrondiert und der Gemeindeweg (Gst 2656) daran 

anschließend nördlich verlegt wurde. Das Tst 1 (15 m²) hat schon vormals südlich an den 

Gemeindeweg angeschlossen.  

Über die Berufung wurde erwogen: 

Gemäß § 1 Abs. 1 Z 1 Grunderwerbsteuergesetz (GrEStG), BGBl. 1987/309 idgF, unterliegen 

der Grunderwerbsteuer Kaufverträge oder andere Rechtsgeschäfte, die einen Anspruch auf 
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Übereignung begründen, soweit sich diese Rechtsvorgänge auf inländische Grundstücke 

beziehen.  

Zu diesen anderen Rechtsgeschäften iSd § 1 Abs. 1 Z 1 GrEStG zählt auch der Tauschvertrag 

(vgl. VwGH 30.4.1999, 99/16/0111, 0112). Dieser ist nach § 1045 ABGB ein Vertrag, durch 

den eine Sache gegen eine andere überlassen wird. Bei einem Austausch von zwei 

Grundstücken liegen zwei grunderwerbsteuerpflichtige Erwerbsvorgänge vor, da gem. § 4 

Abs. 3 GrEStG bei einem Tauschvertrag, der für jeden Vertragsteil den Anspruch auf 

Übereignung eines Grundstückes begründet, die Steuer sowohl vom Werte der Leistung des 

einen als auch vom Werte der Leistung des anderen Vertragsteiles zu berechnen ist.  

Gemäß § 5 Abs. 1 Z 2 GrEStG ist Gegenleistung bei einem Tausch die Tauschleistung des 

anderen Vertragsteiles einschließlich einer vereinbarten zusätzlichen Leistung. Die 

"Tauschleistung des anderen Vertragsteiles" ist das von dem Erwerber des eingetauschten 

Grundstückes hingegebene (vertauschte) Grundstück, das als Gegenleistung mit dem 

Verkehrswert zu bewerten ist. Die Grunderwerbsteuer ist demnach beim Grundstückstausch 

vom gemeinen Wert (§ 10 Bewertungsgesetz) des für das erworbene Grundstück 

hingegebenen Tauschgrundstückes zuzüglich einer allfälligen Tauschaufgabe (Aufzahlung) zu 

bemessen (vgl. VwGH 28.1.1993, 91/16/0114, 0115; 29.1.1996, 94/16/0039 u.v.a.; Fellner, 

Kommentar Gebühren und Verkehrsteuern, Band II Grunderwerbsteuer, Rz. 108 f. zu § 5).  

Im Gegenstandsfalle erfolgte im Zuge des Ring-Tausches ua. laut Vertragspunkt V. ein Tausch 

mit der Agrargemeinschaft, wobei diese an den Bw das Tst 1 aus Gst 2657 (Baufläche 

befestigt) sowie Tst 2 und 3 aus Gst 2650 (Baufläche begrünt), insgesamt 72 m², hingegeben 

hat, wobei letztlich – nach Weitertausch des Tst 2 an die Gemeinde – die Tst 1 und 3 mit dem 

Baugrundstück des Bw Gst 367 vereinigt wurden. Hiefür hat der Bw das Tst 7 = Gst 366 (61 

m², Baufläche Gebäude) hingegeben. 

Für den "Überling" von 11 m², der sich für den Bw sohin aus der Summe aller drei 

erworbenen Teilflächen ergeben hat bzw. keiner der drei Flächen konkret zuzuordnen ist und 

überwiegend aus der hiebei anteilig größten Teilfläche Tst 2 von 51 m² resultiert, die 

anschließend an die Gemeinde getauscht und mit deren öffentlicher Wegfläche Gst 2656 

vereinigt wurde, haben die Parteien im Vertrag den Wert (Verkehrswert) pro m² mit € 58,14 

bestimmt und im Übrigen in Vertragpunkt IX. festgeschrieben, dass Leistung und 

Gegenleistung dieses Tausches vollständig gleichwertig sind. Die vom Bw hingegebene Fläche 

Tst 7 (Baufläche Gebäude) wurde mit dem Gst 2650 (Baufläche begrünt) der 

Agrargemeinschaft vereinigt. 

Anhand des Umstandes, dass es sich sohin sämtlich um Teilflächen aus Baugrundstücken 

handelt (siehe die in der Vermessungsurkunde je bezeichnete "Benützungsart"), kann dem 
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Finanzamt nicht entgegen getreten werden, wenn es, insbesondere im Hinblick auf die 

vertraglich bestätigte Gleichwertigkeit der Leistungen, den Verkehrswert für die vom Bw 

hingegebene Tauschfläche (= Teil der Gegenleistung) in derselben Höhe angesetzt hat wie 

der Preis, der von den Parteien vertraglich als angemessener Wert für seinen Mehrerwerb aus 

der Summe aller drei vom Bw erworbenen Teilflächen bestimmt wurde.  

Es ist auch nicht außer Betracht zu lassen, dass laut Teilungsplan die vom Bw hinzuer-

worbenen Flächen Tst 1 und 3 – neben dem von der Gemeinde erworbenen Tst 4 - 

offensichtlich zu einer Arrondierung des im Eigentum des Bw befindlichen Baugrundstückes 

Gst 367 geführt haben, sodass insoferne von der Erweiterung des bestehenden 

Baugrundstückes im Ausmaß dieser Tauschflächen und davon auszugehen ist, dass die Einheit 

der so gewonnenen Gesamtfläche sehr gut verwert- und bebaubar ist. 

Entgegen dem Berufungsvorbringen trifft es nicht zu, dass "lediglich die kleine Teilfläche von 

11 m² nach dem Tausch an das bestehende Grundstück", di. das Gst 367 des Bw, anschließe, 

sondern ist vielmehr aus dem Teilungsplan erkenntlich, dass die beiden Teilflächen Tst 1 und 

3, zusammen 21 m², insgesamt zwecks Arrondierung an das Gst 367 anschließen. Das 

Argument, dass aus diesem Grund sohin die über die "11 m²" hinausgehende Fläche "wertlos" 

sei, geht damit ins Leere.  

Es trifft des Weiteren in keinster Weise zu, dass zum Einen die "nördlich des Gemeindeweges" 

im "steilen Freiland" gelegenen Flächen, nämlich 61 m² aus Gst 2650 und das Gst 366, und 

zum Anderen die "südlich des Gemeindeweges" im "ebenen Bauland gelegenen" 

Grundflächen, nämlich 11 m² aus Gst 2657 und 19 m² aus Gst 2656, jeweils "direkt und 

gleichwertig" gegeneinander getauscht worden seien. Abgesehen davon, dass die 

bezeichneten Flächenausmaße weitgehend falsch sind, wurden bei dem hier zu beurteilenden 

Tauschvorgang mit der Agrargemeinschaft vielmehr die Teilflächen Tst 1, 2 und 3 (südlich 

und nördlich des ursprünglichen Gemeindeweges gelegen) gegen das Tst 7 (nördlich des 

ursprüngl. Weges), wie oben ausführlich dargestellt, gegeneinander vertauscht. Von einem 

"direkten Tausch" einer Fläche von "11 m² (?) aus Gst 2657" mit einer Fläche von "19 m² (?) 

aus Gst 2656" kann nach der gegebenen Sachlage keine Rede sein.  

Der Bw vermengt offenkundig mit der diesbezüglichen Argumentation sämtliche Tauschvor-

gänge miteinander, wendet aber gleichzeitig ein, es handle sich im Vertrag um zwei 

voneinander getrennt zu betrachtende bzw. separate Tauschgeschäfte. Es darf festgehalten 

werden, dass im Vertrag ohnehin korrekt zwei separate Tauschvorgänge vereinbart wurden, 

nämlich einerseits mit der Gemeinde und andererseits mit der Agrargemeinschaft. 

In Anbetracht obiger Sach- und Rechtslage konnte daher der Berufung kein Erfolg beschieden 

sein und war spruchgemäß zu entscheiden. 
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Innsbruck, am 2. März 2007 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


